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Beratungsfolge 

 

23.04.2018 Stadtrat öffentlich 

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat beschließt die beigefügte Änderung der Geschäftsordnung 

für den Stadtrat der Stadt Puchheim (GeschO).  

 

Vorschlagsbegründung 

 

Der Bayerische Landtag hat in seiner Sitzung vom 22.02.2018 (LT-Drucks. 17/ 20865) das Gesetz zur 

Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetztes und anderer Gesetze beschlossen, welches 

am 01.04.2018 in Kraft trat. Die Verwaltung legt einen Textentwurf für eine Änderung der Geschäfts-

ordnung für den Stadtrat der Stadt Puchheim vom 06.05.2014 vor, der die Neuerungen des Gesetzes 

zur Änderung des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetztes und anderer Gesetze berücksichtigt:  

 

 Neuregelung des Ausschussvorsitzes und Einführung einer neuen Vertretungsregelung in Art. 33 

Abs. 2 GO, nach der den Vorsitz in den Ausschüssen der Erste Bürgermeister, einer seiner 

Stellvertreter oder ein vom Ersten Bürgermeister (zuvor vom Gemeinderat) bestimmtes ehrenamt-

liches Gemeinderatsmitglied führt. Ist das Gemeinderatsmitglied bereits Mitglied des Ausschus-

ses, nimmt dessen Vertreter für die Dauer der Übertragung den Sitz im Ausschuss ein. Diese Än-

derung spiegelt sich in der Änderung des § 7 Abs. 4 der Geschäftsordnung wieder. 

 

 Art. 33 Abs. 3 GO regelt nun, wie sich während der Wahlzeit im Gemeinderat eintretende 

Änderungen des Stärkeverhältnisses der Parteien und Wählergruppen auf die Ausschussbeset-

zung auswirken. Diese Änderung spiegelt sich in der Ergänzung des § 7 Abs. 2 Satz 4 der Ge-

schäftsordnung wieder. 
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 Art. 38 Abs. 1 GO erhält einen neuen Satz 2 zur Klarstellung der bisherigen Rechtslage, 

wonach der Umfang der Vertretungsmacht des Ersten Bürgermeisters auf seine Befugnisse 

beschränkt ist. Dies ist bereits in § 13 der Geschäftsordnung geregelt, allerdings muss der Ver-

weis richtig auf § 12 lauten (redaktionelle Anpassung).  

 

 In Art. 52 Abs. 1 Satz 1 GO erfolgte eine Klarstellung, dass nur Zeitpunkt und Ort der „öffentli-

chen“ Sitzungen des Gemeinderats unter Angabe der Tagesordnung ortsüblich bekanntzumachen 

sind. Dem entspricht § 22 Abs. 3 GeschO bereits, so dass eine Änderung nicht erforderlich ist. 

 

Zudem erwähnenswert sind folgende Gesetzesänderungen der Bayerischen Gemeindeordnung: 

 

 Erweiterung des Rederechts in Bürgerversammlungen auf Gemeindeangehörige, Art. 18 

Abs. 3 Satz 1 GO; die Stimmberechtigung kommt aber weiter ausschließlich den Gemeindebür-

gern zu, Art. 18 Abs. 3 Satz 4 GO. 

 

 Neuregelung der Gründe für den Ausschluss eines Mitglieds des Gemeinderats wegen persönli-

cher Beteiligung in Art. 49 Abs. 1 Satz 1 GO durch Verweis auf den Angehörigenbegriff in Art. 20 

Abs. 5 BayVwVfG und durch eine Erweiterung der Betroffenheit nicht nur bei einer vom Mitglied 

vertretenen natürlichen oder juristischen Person, sondern auch sonstiger Vereinigungen. 

 

Die Änderung der Bezeichnung in § 2 Nr. 17 der Geschäftsordnung ist Ausfluss der Doppik und war 

vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses angeregt worden. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 

keine 

 

 

Anlagen 

 

Geschäftsordnung Änderung Entwurf 2018-04-16 

Geschäftsordnung Fassung 2017-04-25 

 

Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales Freigabe: 

Bearbeiter/in: Frau Bock 
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